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a) Satzungen,  verordnungen  und 
 bekanntmachungen 
 der  regIon  hannover  und  der
 landeShauptStadt  hannover

 region hannover

 – – –

 landeshauptstadt hannover

 – – –

b)  Satzungen  und  bekanntmachungen 
der  StÄdte  und  gemeInden

 1. Stadt Sehnde

 13. nachtragssatzung zur gebührensatzung für 
die Straßenreinigung in der gemeinde Sehnde  
(Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 7.7.1975

Auf Grund der §§ 10, 13, 58 und 111 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der 
Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt 
geändert durch § 4 des Gesetzes vom 12.11.2015 (Nds. 
GVBl. S. 311), der §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 
23.1.2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 17.9.2015 (Nds. GVBl. S. 186) und 
des § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) 
in der Fassung vom 24.9.1980 (Nds. GVBl. S. 359), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetz vom 22.10.2014 (Nds. 
GVBl. S. 291) hat der Rat der Stadt Sehnde in seiner Sit-
zung am 29.9.2016 folgenden 13. Nachtrag zur Gebühren-
satzung für die Straßenreinigung in der Gemeinde Sehnde 
(Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 7.7.1975 be-
schlossen:

artikel 1

§ 4 erhält folgende Fassung:

Gebührenhöhe
Die Gebühr beträgt je laufenden Meter Straßenfrontlänge 
jährlich 1,20 €.

artikel 2

Diese Satzung tritt am 1.1.2017 in Kraft.

Sehnde, den 29.09.2016

Stadt Sehnde
L.S. Lehrke

Bürgermeister 

 Stadtentwässerung Sehnde - Jahresabschluss 2015 -

Der Rat der Stadt Sehnde hat in seiner Sitzung am 
29.9.2016 folgende Beschlüsse gefasst:
- Der Schlussbericht über die Prüfung des Jahres-

abschlusses des Eigenbetriebes Stadtentwässerung 
für das Haushaltsjahr 2015 gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 
NKomVG wird zur Kenntnis genommen.

- Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadtentwäs-
serung für das Haushaltsjahr 2015 wird gemäß § 129 
Abs. 1 Satz 3 NKomVG beschlossen. Der Betriebslei-
tung wird die Entlastung erteilt.

- Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in 
Höhe von 142.116,27 € wird gem. § 110 Abs. 7 in Ver-
bindung mit § 123 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG der Rück-
lage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 
zugeführt. Der Fehlbetrag aus dem außerordentli-
chen Ergebnis in Höhe von 4.790,29 € wird mit der 
gem. § 24 Abs. 3 GemHKVO bestehenden Rücklage 
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ge-
deckt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand 
GmbH, Hannover, hat am 26.8.2016 als Ergebnis der 
beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung Sehnde für das 
Wirtschaftsjahr 2015 durchgeführten Prüfung folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Ergeb-
nisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Anhang ein-
schließlich Rechenschaftsbericht unter Einbeziehung 
der Buchführung der Stadtentwässerung Sehnde für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 ge-
prüft. Durch § 29 EigBetrVO Nds wurde der Prüfungs-
gegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich danach 
auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes sowie 
darauf, ob der Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird. 
Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses nach den Vorschriften des NKomVG liegen in der Ver-
antwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung, über die Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung, über die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebes sowie darüber, ob der Eigenbetrieb wirt-
schaftlich geführt wird, abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 29 Eig-
BetrVO Nds unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermit-
telten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigen-
betriebes Anlass zu Beanstandungen geben sowie, ob der 
Eigenbetrieb wirtschaftlich geführt wird. Die Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie der 
wirtschaftlichen Verhältnisse wurde entsprechend dem 
IDW-Prüfungsstandard: Fragenkatalog zur Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirt-
schaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) 
sowie unserer Wirtschaftlichkeitsanalysen durchgeführt.
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und 
Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der 
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Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonne-
nen Erkenntnisse bestätigen wir:
Der Jahresabschluss und die Buchführung entsprechen 
nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die 
Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwick-
lung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liqui-
dität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der 
Eigenbetrieb wurde wirtschaftlich geführt.“

Hannover, den 26. August 2016

BRS Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bargsten
Wirtschaftsprüfer

Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Sehnde hat keine 
weiteren eigenen Feststellungen getroffen.
Der Jahresabschluss sowie der Lage- und Rechenschafts-
bericht liegen im Anschluss an diese Veröffentlichung an 
sieben Tagen - ohne Sonn- und Feiertage sowie dienst-
freie Werktage - während der Dienstzeiten im Rathaus der 
Stadt Sehnde, Nordstr. 21, 31319 Sehnde, Zimmer 303, zur 
Einsichtnahme öffentlich aus.

Sehnde, den 6.10.2016

Stadtentwässerung Sehnde
Wissmann

Betriebsleiter
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 2. gemeinde uetze

 1. nachtragshaushaltsatzung
 der gemeinde uetze für das haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Uetze in 
der Sitzung am 01.09.2016 folgende Nachtragshaushalts-
satzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

 die bisherigen  erhöht um vermindert um und damit der
 festgesetzten    Gesamtbetragdes
 Gesamtbeträge   Haushaltsplans
 von    einschließlich der 
      Nachträge festgesetzt 
      auf
  - Euro -
 1 2 3 4 5
ergebnishaushalt
ordentliche Erträge 31.437.400 0 0 31.437.400
ordentliche Aufwendungen 37.799.300 76.900 0 37.876.200
außerordentliche Erträge 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0  0
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 30.812.000  0 0 30.812.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 36.253.600 76.900 0 36.330.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit  300.600 0 0 300.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.913.800 86.900 240.000 1.760.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.613.200 0 153.100 1.460.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 447.000 0 0 447.000
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der Einzahlungen
des Finanzhaushalts 32.725.800 0 153.100 32.572.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen
des Finanzhaushalts 38.614.400 163.800 240.000 38.538.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bishe-
rigen Festsetzung in Höhe von 1.613.200 € um 
153.100 € vermindert und damit auf 1.460.100 € neu 
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe 
von 4.742.400 € um 310.000 € erhöht und damit auf 
5.052.400 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskre-
dite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6

Als unerhebliche investive oder finanzierende Auszah-
lung im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit 
gem. § 19 Abs. 4 GemHKVO wird eine Wertgrenze in 
Höhe von 5.000,00 € je Ausgabefall festgesetzt. Der Ge-
samtauszahlungsbetrag im Rahmen der vorgenannten 
Deckungsfähigkeit wird auf 25 % des Aufwendungs-
ansatzes begrenzt.

Uetze, den 01.09.2016

Gemeinde Uetze
Werner Backeberg

Bürgermeister
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 1. nachtragshaushaltsatzung
 des eb gebäudeservice und bauhof für das haus-

haltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Uetze in 
der Sitzung am 01.09.2016 folgende Nachtragshaushalts-
satzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung in Höhe von 4.635.200 € um 
639.400  € vermindert und damit auf 3.995.800 € neu fest-
gesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 
11.880.000  € um 1.270.000  € vermindert und damit auf 
10.610.000  € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite 
beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

 die bisherigen  erhöht um vermindert um und damit der
 festgesetzten    Gesamtbetragdes
 Gesamtbeträge   Haushaltsplans
 von    einschließlich der 
      Nachträge festgesetzt 
      auf
  - Euro -
 1 2 3 4 5
ergebnishaushalt
ordentliche Erträge 7.973.900 0 0 7.973.900
ordentliche Aufwendungen 7.956.300 76.900 0 7.956.300
außerordentliche Erträge 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0  0 0  0
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 7.726.700 0 0 7.726.700
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 6.745.200 0 0 6.745.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit  243.500 0 0 243.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.036.600 0 639.400 1.397.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.635.200 0 639.400 3.995.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.841.400 0 0 3.841.400
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der Einzahlungen
des Finanzhaushalts 12.605.400 0 639.400 11.966.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen
des Finanzhaushalts 12.623.200 163.800 639.400 11.983.800

§ 5

Als unerhebliche investive oder finanzierende Auszah-
lung im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit gem. 
§ 19 Abs. 4 GemHKVO wird eine Wertgrenze in Höhe von 
5.000,00 € je Ausgabefall festgesetzt. Der Gesamtauszah-
lungsbetrag im Rahmen der vorgenannten Deckungsfä-
higkeit wird auf 25 % des Aufwendungsansatzes begrenzt.

Uetze, den 01.09.2016

Stolte-Berndt
in Vertretung Eigenbetriebsleiter
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Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht.
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Uetze 
sowie der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Gebäudeser-
vice und Bauhof Uetze“ wurde hinsichtlich der §§ 2,3 und 
4 und §§ 2 und 3 von der Region Hannover mit Verfügung 
vom 27.09.2016 - Az. 15.01 15 14 21 (17) - genehmigt.

Der Nachtragshaushaltsplan mit allen Anlagen liegt im 
Anschluss an die Veröffentlichung nach § 114 Abs. 2 
NKomVG an sieben Tagen - ohne Sonn- und Feiertage 
sowie dienstfreie Werktage - zur Einsichtnahme in der 
Gemeinde Uetze - Team Finanzen -, Marktstraße 9, 31311 
Uetze, Raum 108, öffentlich aus.

Uetze, den 07. Oktober 2016

Gemeinde Uetze
Der Bürgermeister
Werner Backeberg

 c) SonStIge bekanntmachungen

 – – – 


